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I. Allgemeines - Geltungsbereich

1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich und nur gegenüber Unternehmern. Ent-
gegenstehende, oder von unseren Vertragsbedingungen abweichende Bedingungen des
Vertragspartners erkennen wir auch bei Kenntnis unsererseits nicht an, es sei denn, wir
hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gel-
ten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufs-
bedingungen abweichender Bedingungen des Vertragspartners die Lieferung an diesen
vorbehaltlos ausführen.

2. Unsere Verkaufsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und für alle zukünftigen Verkaufs-
beziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Gegen-
bestätigungen unter Hinweis auf dortige Verkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.

3. Alle Vereinbarungen zwischen uns und unserem Vertragspartner sind im Rahmen dieses
Vertrages schriftlich niederzulegen.

II. Angebot - Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen bleiben vorbehalten, sofern
sie für den Vertragspartner zumutbar sind. Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart,
erhält unser Vertragspartner durch uns keine Garantien. Produktbeschreibungen stellen
allenfalls Beschaffenheitsangaben dar und beinhalten nur Näherungswerte.

2. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Vertragspartner verbindlich, die bestellte Ware
erwerben zu wollen. Ist die Bestellung als Angebot nach § 145 BGB zu qualifizieren, so
können wir dieses innerhalb von vier Wochen annehmen. Wir sind berechtigt, das in der
Bestellung liegende Vertragsangebot entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware
an den Vertragspartner anzunehmen.

3. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt rechtzeitiger und mangelfreier Selbstbelieferung
durch unsere Zulieferer. Das gilt allerdings nur für den Fall, dass wir mit unserem Zulieferer ein
kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben und wir die nicht rechtzeitige Beliefe-
rung bzw. die nicht mangelfreie Selbstbelieferung nicht zu vertreten haben.

4. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns
Eigentums- und Urheberrechte vor, sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht und aus-
schließlich für die gemeinsam verfolgten Zwecke verwendet werden.
Werden bei Anfertigungen nach Vorlagen, Mustern oder sonstigen Angaben unseres Vertrags-
partners Schutzrechte Dritter verletzt, so stellt uns unser Vertragspartner von Ansprüchen
Dritter frei.

5. Die Zurverfügungstellung von Mustern an Unternehmer erfolgt grundsätzlich gegen Be-
rechnung.

6. Werkzeuge (z. B. Stamper) gehen auch bei Vollkostenberechnung - sofern nichts Abwei-
chendes vereinbart ist - nicht in das Eigentum unseres Vertragspartners über.

III. Vergütung - Zahlungsbedingungen

1. Der angebotene Preis ist bindend. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht in unseren Preisen
eingeschlossen. Sie wird zusätzlich am Tag der Rechnungsstellung in Rechnung gestellt.

2. Sofern sich insbesondere aus der Auftragsbestätigung nichts Abweichendes ergibt, gelten
gegenüber Unternehmern unsere Preise „ab Werk“, ausschließlich Verpackung; diese wird
gesondert in Rechnung gestellt.

3. Zur Aufrechnung mit Gegenforderungen ist der Vertragspartner nur berechtigt, wenn seine
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden, unbestritten sind oder von uns aner-
kannt wurden. Sollten wir teilweise fehlerhafte Ware geliefert haben, ist unser Vertrags-
partner verpflichtet, die Zahlung für den fehlerfreien Anteil zu leisten, es sei denn, die Teil-
lieferung hat für ihn kein Interesse mehr.

4. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Vertragspartner nur ausüben, wenn sein Gegenan-
spruch aus demselben Vertragsverhältnis resultiert. Die Rechte aus § 320 BGB (Einrede
des nicht erfüllten Vertrages) bleiben unberührt.

5. Gerät unser Vertragspartner in Zahlungsverzug, können wir nach schriftlicher Mahnung die
Erfüllung unserer Verpflichtung bis zum Erhalt der Zahlungen einstellen. § 321 BGB bleibt
unberührt.

6. Befindet sich der Käufer uns gegenüber mit irgendwelchen Zahlungsverpflichtungen im
Verzug, so werden alle bestehenden Forderungen sofort fällig.

IV. Mengenabweichungen, Schwund

1. Unser Vertragspartner wird darauf hingewiesen, dass Mehr- oder Minderlieferungen im
Umfang von bis zu 3 % fertigungsbedingt sind. Derartige Mehr- oder Minderlieferungen
stellen keine vertragliche Pflichtverletzung dar. Die Abrechnung hat nach der tatsächlichen
Liefermenge zu erfolgen, nach der sich auch die Höhe der Gegenleistung richtet.

2. Bei Druckaufträgen ist fertigungsbedingt / technisch bedingt ein Verarbeitungsschwund
von bis zu 10 % in Rechnung zu stellen. Daraus kann unser Vertragspartner kein Recht
wegen Pflichtverletzung ableiten.

V. Lieferfrist

1. Liefertermin und Fristen sind nur im Falle ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung verbind-
lich, ansonsten handelt es sich grundsätzlich um ca.-Angaben. Lieferfristen beginnen
frühestens mit Vertragsschluss, jedoch nicht vor Klärung aller technischen und kaufmänni-
schen Fragen; sie setzen die Erfüllung der Vertragspflichten durch unseren Vertragspartner
voraus (z. B. rechtzeitige Bereitstellung von Booklets, Master-CD‘s, Musik-, Druck- und Label-
vorlagen etc). Die vereinbarte Lieferzeit ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Vertrags-
gegenstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt worden ist.

2. Lieferfristen verlängern sich - auch innerhalb des Verzuges - angemessen bei Maßnahmen
im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere bei Streik und Aussperrung sowie bei Eintritt
unvorhersehbarer Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen, soweit solche Hinder-
nisse auf unsere Vertragserfüllung gegenüber dem Vertragspartner nachweislich maßge-
benden Einfluss haben. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei unseren Zulieferern eintre-
ten. Abgesehen von Fällen der Offenkundigkeit der vorgenannten Umstände werden wir
unseren Vertragspartner darüber baldmöglichst unterrichten. Wenn die Behinderung länger
als 3 Monate dauert, ist der Vertragspartner nach angemessener Nachfristsetzung berech-
tigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich
die Lieferzeit oder wird unser Vertragspartner von seiner Verpflichtung frei, so kann dieser
hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten.

3. Lieferverzug setzt, soweit nichts Abweichendes vereinbart ist (z.B. Fixgeschäft) auf Seiten
unseres Vertragspartners das Setzen einer angemessenen Nachfrist, die mindestens 2
Wochen betragen muss, voraus. Der Lauf der Frist beginnt mit dem Eingang der
Nachfristsetzung bei uns.

4. Setzt uns unser Vertragspartner, nachdem wir bereits in Verzug geraten sind, eine ange-
messene Nachfrist (vorstehend unter c), so ist er nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass Verzugsschäden geltend gemacht wer-
den können. Schadensersatzansprüche statt Leistung stehen dem Vertragspartner nur zu,
wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Eine bestehende
Schadensersatzhaftung ist auf den typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Die vor-
stehende Haftungsbegrenzung gilt nicht, sofern ein Fixgeschäft vereinbart wurde.

5. Schulden wir gegenüber Unternehmern Lieferung auf Abruf, sind Abrufe innerhalb von
spätestens 6 Monaten nach Auftragsbestätigung vorzunehmen, sofern nichts Abweichen-
des schriftlich vereinbart ist. Wir sind berechtigt, auch ohne Abruf unserem Vertragspartner
nach Verstreichen der vorstehenden, ggf. abweichend vereinbarten Abrufzeit zu liefern und
unsere Forderung geltend zu machen. Der Vertragspartner ist dann zur Abnahme und Ver-
gütung verpflichtet. Nach Lieferabruf liefern wir, soweit nichts Abweichendes vereinbart ist,
innerhalb von 14 Werktagen.

6. Gegenüber Unternehmern sind wir zu Teillieferungen jederzeit berechtigt.

VI. Eigentumsvorbehalt

1. Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Ware vor, bis sämtliche Forderungen des
Verkäufers gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung einschließlich der künftig ent-
stehenden Forderungen auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen be-
glichen sind. Das gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen des Verkäu-
fers in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und aner-
kannt ist.

2.    Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im ordungsgemäßen Geschäfts-
gang nur dann berechtigt, wenn er dem Verkäufer hiermit schon jetzt alle Forderungen
abtritt, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen.

Wird Vorbehaltsware unverarbeitet oder nach Verarbeitung oder Verbindung mit Gegen-
ständen, die ausschließlich im Eigentum des Käufers stehen, veräußert, so tritt der Käufer
schon jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in voller Höhe an
den Verkäufer ab. Wird Vorbehaltsware vom Käufer - nach Verarbeitung/Verbindung - zu-
sammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware veräußert, so tritt der Käufer schon jetzt
die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vor-
behaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab. Der Verkäufer nimmt die
Abtretung an. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Käufer auch nach Abtretung er-
mächtigt. Die Befugnis des Verkäufers, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon
unberührt; jedoch verpflichtet sich der Verkäufer, die Forderungen nicht einzuziehen, solan-
ge der Käufer seinen Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen ordungsgemäß nachkommt.
Der Verkäufer kann verlangen, dass der Käufer ihm die abgetretenen Forderungen und
deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazu
gehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern die Abtretung mitteilt.

3. Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Käufer für den Verkäufer
vor, ohne dass für Letzteren daraus Verpflichtungen entstehen. Bei Verarbeitung,  Verbin-
dung, Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit  anderen, nicht dem Verkäu-
fer gehörenden Waren, steht dem Verkäufer der dabei entstehende Miteigentumsanteil an
der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der übrigen verarbeiteten
Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung zu. Er-
wirbt der Käufer das Alleineigentum an der neuen Sache, so sind sich die Vertragspartner
darüber einig, dass der Käufer dem Verkäufer im Verhältnis des Wertes der verarbeiteten
bzw. verbundenen, vermischten oder vermengten Vorbehaltsware Miteigentum an der neuen
Sache einräumt und diese unentgeltlich für den Verkäufer verwahrt.

4. Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises durch den Käufer eine wechsel-
mäßige Haftung des Verkäufers begründet, so erlischt der Eigentumsvorbehalt sowie die
diesem zugrunde liegende Forderung  aus Warenlieferungen nicht vor Einlösung des Wech-
sels durch den Käufer als Bezogener.

5. Wenn der Wert der bestehenden Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als
20 % übersteigt, ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe ver-
pflichtet.

6. Der Verkäufer ist berechtigt, jederzeit die Herausgabe der ihm gehörenden Gegenstände zu
verlangen, insbesondere die Rechte auf  Aussonderung oder Abtretung des Anspruchs auf
die Gegenleistung im Insolvenzverfahren geltend zu machen, wenn die Erfüllung seiner
Forderungen durch den Käufer gefährdet ist, insbesondere über dessen Vermögen das
Insolvenzverfahren eröffnet wird oder sich dessen Vermögensverhältnisse wesentlich ver-
schlechtern. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes sowie Pfändungen der Liefer-
gegenstände durch den Verkäufer gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag.

7. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahmen der Vorbehaltsware oder sonstigen Verfügungen
oder Eingriffen Dritter in die Rechte des Verkäufers hat der Käufer ihn unverzüglich zu be-
nachrichtigen und in Abstimmung mit ihm alles Erforderliche zu tun, um die Gefährdung
abzuwenden. Soweit es zum Schutz der Vorbehaltsware angezeigt ist, hat der Käufer auf
Verlangen des Verkäufers Ansprüche an ihn abzutreten. Der Käufer ist zum Ersatz aller
Schäden und Kosten - einschließlich Gerichts- und Anwaltskosten  - verpflichtet, die dem
Verkäufer durch Interventionsmaßnahmen gegen Zugriffe Dritter entstehen.

VII. Gefahrübergang

1. Sofern nichts Abweichendes, insbesondere in unserer Auftragsbestätigung geregelt ist, ist
Lieferung ab Werk vereinbart.

2. Sofern der Vertragspartner es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversi-
cherung eindecken. Die dadurch anfallenden Kosten trägt der Vertragspartner.

3. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht
mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Waren an den Spediteur,
den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten natürlichen
oder juristischen Person oder Anstalt auf den Vertragspartner über.

4. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Vertragspartner in Annahmeverzug gerät.

VIII. Rechte des Vertragspartners bei Mängeln

1. Bei Mängeln der Ware leisten wir zunächst nach unserer Wahl Nacherfüllung durch Nach-
besserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Nacherfüllung fehl, wird sie durch uns verwei-
gert oder ist sie für unseren Vertragspartner unzumutbar, kann der Vertragspartner grund-
sätzlich nach seiner Wahl die gesetzlichen Rechte, z.B. Herabsetzung der Vergütung (Min-
derung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) und Schadensersatz bzw. Scha-
densersatz statt Leistung verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit (Pflicht-
verletzung), insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Vertragspartner, wenn
er Unternehmer ist, jedoch kein Anspruch auf Schadensersatz statt Leistung zu; ein Rück-
trittsrecht wird in diesen Fällen ebenfalls ausgeschlossen.

2. Wählt der Vertragspartner nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die
Ware beim Vertragspartner, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatzanspruch des
Vertragspartners beschränkt sich dann auf die Differenz zwischen Vertragspreis und Wert
der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn die Vertragsverletzung arglistig von uns ver-
ursacht wurde. Wählt der Vertragspartner den Rücktritt, stehen ihm daneben keine
Schadensersatzansprüche wegen Mängeln zu.

3. Die Bestimmungen des § 377ff HGB sind zu beachten. Insbesondere müssen uns offen-
sichtliche Mängel unverzüglich nach Empfang der Ware angezeigt werden, andernfalls ist
die Geltendmachung von Rechten durch den Unternehmer bei Mängeln ausgeschlossen.
Den Vertragspartner trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen,
insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und
für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.

4. Die Verjährungsfrist von Rechten wegen Mängeln der Ware beträgt ein Jahr ab Lieferung
der Ware.

5. Liefern wir im Anschluss an eine Erstbemusterungsprüfung, ist eine Mängelrüge - außer bei
Arglist -, ausgeschlossen, wenn der Mangel erkannt worden ist oder infolge grober Unacht-
samkeit unerkannt geblieben ist.

IX. Haftung, Haftungsbeschränkungen

1. Wir haften bei leicht fahrlässiger Verletzung von Vertragspflichten nicht, sofern nicht we-
sentliche Vertragspflichten (Kardinalpflichten) verletzt sind.

2. Soweit wir (z.B. auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen) auf Schadensersatz haften,
beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren vertrags-
typischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Wir haften nicht für Schäden, die nicht an
der gelieferten Ware selbst entstehen, nicht für entgangenen Gewinn und sonstige
Vermögensschäden unseres Vertragspartners. Dies gilt auch bei  Pflichtverletzungen unse-
rer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.

3. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Vertragspartners
aus gesetzlicher Produkthaftung sowie Fälle der Übernahme einer Garantie bzw. eines
Beschaffungsrisikos. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht angesichts von Schä-
den aus Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn die dem Scha-
den zugrunde liegende Pflichtverletzung zu vertreten ist. Die Haftungsbeschränkung gilt
ferner nicht für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverlet-
zung unsererseits beruhen. Eine derartige Pflichtverletzung unsererseits steht der unserer
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen gleich.

4. Schadensersatzansprüche des Vertragspartners wegen Mängeln verjähren nach einem Jahr
ab Lieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorgeworfen werden kann. Die
vorstehende Regelung gilt ferner nicht, wenn uns grobes Verschulden vorwerfbar ist, sowie
im Falle von uns zurechenbarer Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit des Vertragspartners.

5. Bei der Veräußerung gebrauchter, beweglicher Gegenstände werden gegenüber Unterneh-
mern die Rechte wegen Mängeln und sämtliche Schadensersatzansprüche ausgeschlos-
sen. Die vorstehende Regelung unter 2 und 3 bleibt vorbehalten.

10. Schlussbestimmungen

a) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Regelungen des UN-Kaufrechts
(CISG - Wiener Abkommen von 1980) finden keine Anwendung.

b) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist unser Geschäftssitz.
c) Wir weisen darauf hin, dass bei Auftragsbearbeitung personenbezogene Daten im Rahmen

des § 33 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) gespeichert werden können.
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